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Stellungnahme der Stadt Hilden zum Planänderungsentwurf der 3. Änderung des
Landesentwicklungsplanes NR1/1/ (LEP NRW) in der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Möglichkeit, sich'auch zum überarbeiteten Planänderungsentwurf in einer 2. Öffentlich-
keitsbeteiligung äußern zu können, möchte ich mich bedanken.

Für die Stadt Hilden wird zu den überarbeiteten Änderungen des Landesentwicklungsplanes fol-
gendes ausgeführt:

Die Stadt Hilden ist im LEP NRW als „Mittelzentrum" ausgewiesen. Neben der Siedlungsfläche
sind in der zeichnerischen Darstellung für das Stadtgebiet Hilden Gebiete für den Schutz der
Natur, Grünzüge, Wasserschutzgebiete und Überschwemmungsbereiche enthalten. Dies ent-
spricht im Wesentlichen den planerischen Rahmenbedingungen, die dann auf den nachgeord-
neten Planungsebenen Regionalplan und Flächennutzungsplan ihre konkrete Ausformung er-
langen.

Die bisherige strategische Zielsetzung des noch rechtskräftigen Landesentwicklungsplanes, die
vorhandenen Freiräume zu sichern und zu entwickeln und hierzu die eigentliche Siedlungsent-
wicklung flächensparend und kompakt auszurichten, deckt sich mit dem seit Jahrzehnten ange-
wandten stadtentwicklungspolitischen Ziel der Stadt Hilden und hat hier zu einer erfolgreichen
Stadtentwicklung geführt. Das ist in dieser Form für die Stadt Hilden besonders wichtig, da die
Stadt im Vergleich zu den meisten Städten in NRW eine sehr geringe Freiraumkapazität auf-
weist, so dass diese für die Hildener Bevölkerung umso schützenswerter ist.

Hierbei bieten die abstrakt-programmatisch formulierten festgelegten Ziele und Grundsätze des
rechtskräftigen Landesentwicklungsplanes und deren Umsetzung im Regionalplan, soweit sie
unmittelbare Rechtswirkungen entfalten, Diskussions- und Entscheidungshilfen für die kommu-
nale Planungspraxis.
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lch möchte an dieser Ste Ile noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass an den zur 1. Of-
fenlage der 3. Änderung des Landesentwicklungsplanes vorgebrachten Einwendungen vom
30.06.2025 festgehalten wird.

Aus Sicht der Stadt Hilden können sich leider einige der erneuten Änderungen von Zielen und
Grundsätzen des LEP nachteilig auf die Stadtentwicklung auswirken, insbesondere hinsichtlich
der schutzwürdigen Freiräume. Da die Änderung des LEP auch eine Anpassung des Regional-
plans nach sich ziehen wird, ist weiterhin davon auszugehen, dass es für die Stadt Hilden in der
Abwägung der Belange zukünftig schwerer würde, den bereits sehr begrenzten Freiraum und
die Hildener Bevölkerung rechtlich zu schützen.

Die Stadt Hilden bringt im Rahmen des 2. Beteiligungsverfahrens zu folgenden geplanten
bzw. geänderten Zielen und Grundsätzen Anregungen und/oder Bedenken vor (alle Ände-
rungen im LEP zum Stand der 2. Beteiligung sind orange gekennzeichnet):

Zu Grundsatz 6.1-2 Flächensparsame Siedlungsentwicklung (5-Hektar-Grundsatz)
(Synopse S.40)
Lim auf yeränderte Rahmenbedingsungen reaoieren zu können, wird es auch
künftig nötig sein. Flächen neu in Anspruch zu nehmen. Eine
Flächenkreislaufwirtschaft sett dann voraus. class gleichzeitig an anderer
Stele im gletchen Umfang Sledlungs- und Verkehrsflächen -

werden und insbesondere die Innenentwicklung
und hier die Wiedernutbarmachung von Flächen welter massiv gestärkt
wrrd. z. B. durch die Unterstütung des AAV (Verband für Flächenrecycling
und Al(fastensanierung).

Kommentar Stadt Hilden:
Die Streichung „an Natur und Landschaft" wird als bedenklich erachtet, da so die Klarstellung
fehlt, an welche Nutzung die Flächen zurückgegeben werden sollen. Dies kann als eine Schwä-
chung des Freiraum- und Naturschutzes interpretiert werden.

Zu Grundsatz 6.1-8 Wiedernutzung von Brachflächen
(Synopse S.48)
erforderlich ist (vgl. dazu auch Grundsatz 6.1-2 zweiter Sat). _

th:inet 'mud 6•E4ortetei Betkift all thotinbauricklien
insbesondere in Gemenden mst einem angespannten n'onnungsrnare
allerdings ern Grund sen •,,vn diesem zweiten Sat des Gfundsatze.s
abzuwechen Dies urn,s0 mew wenn gerterbliche oder industnerle
Nachnutrungen .s‚ch uber rnehrere Jahre hinvieg nrchr realtSieren lassen

Kommentar Stadt Hilden:
Es ist zu begrüßen, dass von dem Grundsatz (zweiter Satz) bei einem angespannten Woh-
nungsmarkt, wie er in der Stadt Hilden vorliegt, abgewichen werden kann. Durch die Kann-Be-
stimmung bleibt zudem die konkrete städtebauliche Steuerung bei der Stadt.

Zu Grundsatz 6.1-10 Spielräume für die Bauleitplanung
(Synopse S.50)
Flachenbedarf festzulegen. Dabei blebt über textliche Delfestledungen
gewahrlestet. dass

Seedlungsraumflächen durch die Bauieitplanung bedarfsgerecht
im Sinne von Zel 6.1-1 en Anspruch genommen werden (sogenannte ,Flex-
Modelie'") ,1,;p;and[)(leru - • Ebenso
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(Synopse S.51)
Regionen abgestimmt sem. Ob und we/Cie Ansätze für eine Region
deegnet sind. kann unter anderem von der Dedlungsstruktur.
topografischen und naturraumüchen Gegebenheiten, den ermittelten
Siedlungstiachenbedarfen

oder bestehenden und zu erwartenden
Nutzungskonkurrenzen ab17ängen. Es können sowoM gesamtregionale als
auch tellregionaie Lösungen sinnvoll self).

Kommentar Stadt Hilden:
Durch die Ergänzungen zu 6.1-10 wird nochmals klarer formuliert, dass in bestimmten Fällen
eine Regionalplanänderung nicht erforderlich ist. Die Reduzierung von Verfahrenszeit und Auf-
wand sowie die Erweiterung der Handlungsräume der Gemeinden wird grundsätzlich befürwor-
tet. Die Stadt Hilden weist allerdings darauf hin, dass die durch den Grundsatz beabsichtigten
Wirkungen in freiraumarmen Gemeinden dann nicht greifen, wenn dort keine entsprechende
ökologischen Ausgleichsflächen mehr zur Verfügung stehen. Es wird daher gefordert, die Vo-
raussetzungen für die Flächeninanspruchnahme ebenfalls für Ausgleichsmaßnahmen zu be-
rücksichtigen.

Die Ergänzung auf Seite 51 ist zu begrüßen, da hier der Freiraumschutz thematisiert wird, der
für die Siedlungsstruktur der Stadt Hilden eine große Relevanz aufweist.

Zu Grundsatz 6.3-6 (NEU) Zielabweichungsverfahren für neue Bereiche für gewerbliche und
industrielle Nutzungen mit besonderer Lagegunst
(Synopse S.54)

ge:dgen*werden, dáe gent, -
!raCnttgrinden ref

•,nr.
43rpenfie

Kommentar Stadt Hilden:
Es wird begrüßt, dass ausdrücklich nur Standorte mit geringen Nutzungskonflikten betrachtet
werden sollen. Die Stadt Hilden regt an, den Satz „Erhebliche Beeinträchtigungen der Freiraum-
funktionen sowie der Belange von Natur und Landschaft sind zu vermeiden" für freiraumarme
Gemeinden dahingehend zu konkretisieren, dass auf das einschränkende Adjektiv „erheblich"
verzichtet wird.

Zu 7.1-5 (Erläuterungen) Regionale Grünzüge
(Synopse S. 71)
s;chem und zu entwickeln. anzuge durrh

agsleffekte zur AAnderung von HtCe2ress und
der Verrresserung der Lurrquakrat Des Drese Funkbonen gewmnen vor dem
Hintergrund des Khmawandels insbesondere 1.n verdichteten Raumen
erhebhch an Bedeutung Daruber hrnaus sind sm von zentraler Bedeutung
fur die Vemetung von Brolopen und den Arlen- und Brotopschutz
Regronaie Grünzüge tragen zugOerch dazu ber groaraumig
zusammenhangende Frerraume erhalten und erner werteren
Zersredeking entgegenzuwrken. was auch fur ate dauernatte '34.7heri.,y)
andwrrschaftticner Nutlfachen von zentraier Bedeurung Festlegung

(Synopse S.72)
soh von etner nachhaltsgen Enrwrcklung L, I.:

•Vurzung der Regionaien Grunzugre prohtieren, efwa dath die Berertsreitung
von ohologrsch wertvollen Flachen. doe gleschzertig .undwrnsc-nattitche
Nutzungsmoghchkeiten bieren
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Kommentar Stadt Hilden:
Die Ergänzungen in den Erläuterungen werden seitens der Stadt Hilden befürwortet, da sie die
Wertigkeit der regionalen Grünzüge hervorheben.

Zu Ziel 7.2-3 Ausnahmsweise lnanspruchnahme von Bereichen für den Schutz der Natur (BSN)
(Synopse S. 77/78)

- ,J.;i.strassen, die In Ehnen; gesetzhch geregellen
überragenden öffentlichen interesse liegen,
Verkehrsuassen, für die dwch ode( auf Grund emes Gesetzes das
besondere Landesinteresse festgestellt wwde oder sie in ernem
verkehrlichen Bedxfsplare enthalten sind,

- bauliche Vorhaben, die der Landes- oder Bündnisverteidigung oder
dem Zivilschutz dieter',

- die Errichtung, Änderung oder den Ersatzbau von
Hochwasserschurzanlagen. wenn dies zur Verhinderung von
Hochwassergefahren und rur Gewälulerstung der Sicherhen der
Bevölkerung wed lnfrasuuktur eclat derlich

- die Erwenerung ode( der Eåsìrzbati von vorhandenen
rawnbedeutsamen der Daseinsvorsorge dienenden Ver- und
Entsorgungsanlagen oder Bestandsuassen, die berens nn BSN

•hegen.

• he 1-estiegungen des
Kapnels 10.2 des LEP NRW zur Ausweisung von
Windenergiebereichen sn Bereichen für den Schurz der Mann tieibert
unberiihir.

WettergehAnde pram, schurvechiliche Regeiungen bleiben unberührt.
(Synopse S.79/80)
Für de ausnahmsweise lnanspruchnahme von-regionalplanensch
festgelecten BSN werderi-nn ersten

ar,-1 Ver
‘jer&gel.q«!; ,,Verfa.4e1KIE!

Um Maßnahtnen In) gesetzlich geregetten überragenden öffentlichen
interesse handelt es sich •
• a. Trassen für Höchstspannungslertungen nach § 1
Absatz 1 BBPIG, Höchstspannungseitungen nach § 1 Absatz 2 EnLAG,
Höchstspannungseitungen nach § l NABEG, Offshore-Leitungen nach § 1
Absatz 3 WindSeeG, Hochspannungsleitungen nach § 43 AbsaC 3a EnWG,
Wasserstoffleitungen nach § 431 EnWG . , •
Eiektrizitätsverteilnetz-Leitungen irn Sinne des § 14d Absatz 10 EnWG

in Verbindung mit:

Zu Grundsatz 7.2-4 (NEU) Vermeidung von Beeinträchtigungen
(S. 90/91)

:isp,ructinairine von tie/eft:men nu den JelilIU Ctel Naruf
nach Ziel 7.2-3 soli geprüft werden. ob erne rawnverträglichere
Trassen- ode,- Sranclonalternauve aulierhalb der iegionalplanerischen
Bereiche rum Schutz der Nana gegeben isr.

Ist kerne rawnvenräglichere Alternative voi halides) soli der Emil;rff iwi
claim erfolgen, wenn die Bedeviling des beu offenen Beresches dies
zulässt. dse Lerstungs- und Funkuonsfähigkeit des Beeches nicht
beeinu achtigt und der Elltglrff auf das unbedingt error derliche Mali
beschränkt wucl.
Querungen grolifläChiger Bereiche für den SCIIIILZ der Nam( sorter)
vernheden weideri.
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Kommentar Stadt Hilden:
Es wird allgemein und insbesondere hinsichtlich der Errichtung von Ver-, Entsorgungs- und Ver-
kehrstrassen, auf die Wichtigkeit einer fundierten nachvollziehbaren Alternativenprüfung hinge-
wiesen. Es wird angeregt, dass diese Alternativenprüfung die gleiche Prüftiefe aufweisen muss
wie die Prüfung der präferierten Variante. Zudem muss auch die Alternativenprüfung ein Ziel
und nicht nur ein Grundsatz des Landesentwicklungsplans sein. Für die Stadt Hilden als frei-
raumarme Gemeinde ist der Schutz der verbleibenden Freiräume - insbesondere als Klimavor-
sorge- und Naherholungsraum für die Hildener Bevölkerung von großem Belang. Während viel-
leicht bei anderen Kommunen mehr Freiraum vorhanden ist und der Flächendruck insgesamt
geringer ist. Dieser Aspekt muss bei einer Alternativenprüfung Beachtung finden.

Zu Grundsatz 7.3-2 (komplett gestrichen)
(S.103)

k-S.S44,14,04440-‘4244444444444444,34eM4-444-kMe(444494444ei l

in Verbindung mit:

Ziel 7.3-2 Ausnahmsweise lnanspruchnahme von Waldbereichen (Erläuterungen)
(S.107/108)

, j  ; , ; -2 flee.
Vorranggebiete fesCuregen, urn (Ire- ökoleschen, wir tscharb .
soziaren Funkttonen und Lerstungen zu schutzen Die Festlegung Woe(
unter Berucksichttgung des § 8 Absatz 2 Landesforstgesetz ARA,' In
Waldberetchen sind andere raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen
aueeschlossen sowed drese rnrt den vorrangigen Funktronen oder
Nutzungen der nardberetche nicht verenbar sind (vgl § 7 Abs 3 ROG)

Um rite in § 1 BundesAaidgeseC verankerten bete der Waiderhaltung und
erforderttchenfails der Waidverrnehrung umzusetzen, konnen auch Flachen
• erst noch als Wald entmckeit werden slen, als Waldbereiche festgeregt
werden Drese soilen insbesondere in mitteibewaideten und waidarmen
Regtonen ausgewesen werden Sre konnen als AusgleCh fur vertorene
Warditachen genutzt werden.

Die inanspruchnahrne on Waldberetchen steal grundsätzkh enen Eingre
In ern geschutztes Naturgut de. das sowohl hit den Khrnaschutz als auch
fur dre Brodrversitat und die Erholung von zentrater Bedeutung ist Daher
wrd der Schutz von Wardern In der Raumordnung besonders
bervorgehoben In doesern Kontext srnd Wakibereiche vor Earner ntcht
rrotwendigen Nutzung zu schützen und due lnanspruchnahme ist

z .1en

Kommentar Stadt Hilden:
Es ist zu begrüßen, dass das Thema „Festlegung von Waldbereichen in den Regionalplänen"
nun in dem neuen 7.3-2 als „Ziel" aufgenommen wurde und textlich die Schutzwürdigkeit klar-
stellt. Die Stadt Hilden sieht darin eine Stärkung des Waldschutzes, der für die Bevölkerung ei-
ner wald- und freiraumarmen Gemeinde von großer Wichtigkeit ist.
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Zu 7.3-2 (Erläuterungen) Ausnahmsweise Inanspruchnahme von Waldbereichen
(Synopse S.113)

„ .trker;.'__- • Ver-  und  En tso rgungstrassen  an  le !  7  3 -2
sind er forder l ich  w ei r  kn ienfoarn ige Panungen oder Maßnahmen
u cherlse,se defin ierte .1nfangs- und Endpunkte hatiEri  zwyschen denen
em e gee igne te  Trasse  ge funden w erden  muss randers  a l .s  Junkt fo r rne
Planungen oder Maßnahmen Dabei kann sertenen Fallen eir,
großEächiger pranenschei ;Rrege! auftreren der eme Verb indurrg des
4nfangsounktes mi l  dem Endpunkt und somit e7ne Rearlsierung der Ptanung
Oder Ma ßnahtne unmderch machen wurde ln diesem Fall wird durch die
Zusnahrneregelung des bets 7 3-2 eine Realisierung der menformtgen
Pianung oder Maßnahme ggf ermöglicht, sofern der Riee durch emen
regronalp ‘anenscrt gesicherten Waidbeferch verursacht wire und dre

r=r''..)1.-.r7 7 7_1' yyPrden

Kommentar Stadt Hilden:
Es bestehen Bedenken gegen die Ergänzung der Erläuterung.
Aus dem Blickwinkel einer übergeordneten Planung ist diese Ergänzung zwar verständlich,
aber die konkrete Situation vor Ort dad dabei nicht außer Acht gelassen werden.
Aus lokaler Sicht einer freiraumarmen Gemeinde gibt es ganz andere Raumwiderstände als in
der übergeordneten Planung. Ein zu querender Riegel kann je nach Lage für angrenzende Nut-
zungen von hoher Wichtigkeit z.B. als Klimaschutz- sowie Frei- und Erholungsraum sein, insbe-
sondere wenn er sich in Wohnstandortnähe befindet.

Zu Ziel 7.3-2 Ausnahmsweise lnanspruchnahme von Waldbereichen
(S.106/107)
ieuion.iii)!<,netisch Wei Ova /Opt,' eic  f i e JS iu t i , f f i L i geb ie re
festgeregt. Abwerchend von Lel 7.1-2 dürfen Waldbereiche oder Teile
davon €444-444,1494.1.49.4161t1i c tetz44404444--1441414>Audia4.-444g-T-oiiä3
d.wora-dürlem-für raumbedeursame Planungen und Maßnahmen
ausnähinsw4 in Anspruch genommen werden für

-----444140-41144417-943444,14444-geil i i ie.:44i4-414>il i4Jee-M14344-44ANWKtif f l

AmeiNziel l i -ww4lie-Qaei-g46-44 4.144-viaiket4:444244$4-ilextail&pla44

offl4alem.4.64,144-1ffla

Aeaukc.4-444ä1.44ge-ri-a‘se44444.1iim-a1.414•Ahalb-v.on-Wakeetieximin
141444444,44etz-W4ät4W4434444,4$444cial444-wid-ted2uutzcJusg444444444

44w446‘4444,8140-sealffleba.4-ei.
- Vei. Und Emsorgungsuassen, die in einein gesetzlich geregelten

überragenden öffeinhchen Interesse hegen od e / be r  denen  das

öffentliche lmeresse bzw. das Allgemeinwohl gesetzlich fes rg es rent
w u r d e .

- Verkehr suassen, für die dutch °der auf Grund eines Geserzes das
besondere Landesrmetesse fesigesteirt wurde oder sre m ernem
verkeh r lichen Bedarfsplan en rh at ren s m d .

- Bauflächen und -gebiete für die bauhche Erwenerung ernes
zulassigetwerse es- ichteten gewerbhchen Beurebs. wenn dies fur
den Erhart ernes vorbandenen Beuiebsstandones m
regronalplanetrsch festgelegten Waldbereichen od e / i n  rä u mh ch e r
Nähe zu Waldbereichen der-tom-fetich 1st und die m Anspruch
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Heinle/hie F läche des ohne er gänzende
Verkehrsinfrastruinurrnatinahmen ermöglicht.

- bauliche Vorhaben, die der Landes- oder Etündnisve yint.tj ,2,471
dem Ziviischutz dienen.

- die Errichtung. Änderunu oder den Ersatzbau von
Hochwasserschutzanlagen. wenn dies zur Verliindervng von
Hochwassergefahren und zur Gewährieiswng der  !;icher hed der
Sevölkerung und Infrastruktur er forder lich

- die Erweiterung oder den Ersatzbau von vOr handenen
raumbedeutsamen der Daseinsvorsorge die:lender/ Vern- und
Emsorqungsanlagen oder Bestandstrassen, die bereits im
Wakibereich

Auffletsweise-diir4eff-reetienaOpianerisele-teseeielee-Wahlbererehe

4eor deeh-44e.444-6(iioe-fü4-4344444.44-0iNtei-~44N440404

4}44,--44-iä4441444•10,-Nähe-.74411.414)0A4(44544-NdtiPCS94444-44-44;444-did-444

eineeiner-Windenemieienielleff-Meiben-ffie-F-es44eenmen-des-Kapifele
44.1.24iiese&L-E-P-idoixie44.4,-Lhe Festlegungen des Kapitels 1 n,? -
LEP NRW fur  Inanspruchnahme von Waldbereichen für  die

bleiben unbenihr t.
in Verbindung mit:

Zu Grundsatz 7.3-3 Vermeidung von Beeinträchtigungen
(S.122/123)

---.7-44-.4446a.atumswired.r4b-möftw.,4e-inamr.p4kG1444313,44.0-v444
4444c1immeaffli-14g-iittiUMWJMUI-und-gotwai4A-£444-44444-0i1rAgai4,-si.›wau

tee6444aalra--wu4.
Voi met Inansoruchnahme von Waidbeiewhen nach be! 7.3-2 soil
geprüft werden, ob eine raumveruäglichere Trassen- ode;
Srandonanernauve außertialb der regionalplanerischen Waldbereiche
gegeben rst.

1st keine taumvernäglichere Ahernauve voilvanden soli der Eingnff nut
farm erfolgen wenn dse Bedeenung des betroffenen Bereiches dies

zulässr. dse F unktionsfänigken des Beieiches inch( beeinu know und
das unbedinor erlizbrdeiliche Man bescluänia

(S.124/125) •
ri• VsoeTrassen- oder  Standor taiter natr ede bezerchnef
lnt für den Vertauf einer Trasse osier den Standoff einer

-Inlage, dse keinen regionalpfanenschen Waidbereich sn Anspr uch nirnmt
bestenende Schutegeboete neglichst umgeht Zsel 1st eine möglichst

umweftfreundhche und naturschonende Planung Dse Prüfung der
raumvertragienen Trassen- oder.$tandodaffematne ea*"  insdesdnder e in
Rahrnen einer Raumverfragkchigelsorüfung. emem
Bundesfacnolanungstierfahren einem
Pra ferenzraumbestimmungsver fahren, einern Linienbestmrnungsver fahren.
einem Flanfeststehungsverfahren oder ernern vergleichbaren ,
Zülassungsverfahren

Sowed keine raumvertragtochere Trauen- ode( Slandonallerna tve
außerhalb des BSN zur Verfugung steht soil der &wall nur dann erfoigen.
wenn die Bedeufung des betroffenen &breeches Ces die
Funkbonsfahigkeit des Bereiches nicht beeintrach191 und der Eingnft a t l
das unbeingf erfordenrche Maß beschrankf itfrd
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Zixiern soil die ausnahmsweose inanspruchnahme von "1:aidbereochen auf
daz unbedor4it erforderirche Mai3 beschrankt werden Does bedeutet class
afle Moglochkelen :tor Mormnierung des EAgnffs B durch Bundefung rn1
vornandener Infrastruktur :u nutzen sond Herbe. &fold ìrn 9ahmen der
Standoff- bzw Tra.v,enwahl bestenende L'orbe:astungen i•z_Es bestehende

rr1cr Leitungstra nJ 7!: rucl.siChtìgérr I.PL'filAWngscharaMer!

Kommentar Stadt Hilden:
Es wird allgemein und insbesondere hinsichtlich der Errichtung von Ver-, Entsorgungs- und Ver-
kehrstrassen, auf die Wichtigkeit einer fundierten nachvollziehbaren und aus Sicht der Stadt Hil-
den als zwingend durchzuführenden Alternativenprüfung hingewiesen, die die gleiche Prüftiefe
aufweisen muss wie die Prüfung der präferierten Variante. Zudem muss auch die Alternativen-
prüfung ein Ziel und nicht nur ein Grundsatz des Landesentwicklungsplans sein. Für die Stadt
Hilden als freiraumarme Gemeinde ist der Schutz der verbleibenden Waldflächen von großem
Belang. Dieser Aspekt muss bei der Alternativenprüfung Beachtung finden.

Zu Grundsatz 7.3-5 Waldarme und waldreiche Gebiete
(Synopse S.126)

. sen Inansinuchnahme von Waldbererchen nach
Ziel insbesondere i,i waldannen Gebreen. soh geprüft werden.
ob dre on Ansoruch genommenen Waldflächen dutch neue waldflächen
i i i mondeszens Welcher?) Flächenumfang ausgeglichen werden kismet).

Kommentar Stadt Hilden:
Die Ergänzung des Grundsatzes wird begrüßt, da die Waldflächen der Stadt Hilden sehr be-
grenzt sind und ein weiterer Waldverlust nicht hinnehmbar ist.

Zu Grundsatz 7.4-8 Berücksichtigung potentieller Überflutungsgefahren
(S.135)
Insbesondere
BabV6itp!anunc

Rahmen der nachfolgenden. konkretIsierenden
Maßnahmen zum Schutz der zukünft)oen Nutzung :

• • Dies gin für die Gebiete. die sowohl ohne als auch rnit
technischem Hochwasserschutz von &tier Hochwassergefahr bzw. einem
Hochwasserrisiko betroffen sind. Die Voraussetzungen für Planungen oder
Nutzungen innerhalb dieser Bereiche sind durch den
Bundesraumordnungsplan Hochwasser und doe §§ 78 WHG geregett.

Kommentar der Stadt Hilden:
Die weitere Konkretisierung des Hochwasserschutzes in der Bauleitplanung wird begrüßt. Hier-
durch wird der Stellenwert des Hochwasserschutzes in der Bauleitplanung gestärkt und erhält
ein größeres Gewicht im Rahmen der Abwägung der Belange. Jedoch wird aus Sicht der Stadt
Hilden die Pflicht zur Durchführung einer Risikoabwägung für Ober- und Unterlauf aufgrund ih-
rer Unbestimmtheit für die einzelne kreisangehörige Kommune ohne Untere Wasserbehörde in
Bezug auf eine ausreichende Prüftiefe als nicht durchführbar erachtet.
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Zu Grundsatz 8.1-13 Landesweites Radvorrangnetz und Radschnellverbindungen
(S.144)
dre beisetzungen n den feweii.ven Planungen zu berücksichtrgen.
Trassen ancles,;, -
sorren e:t.er Ena“ier yskarie :urn Regronarg4rh cl‘Avu
wenien n Vert:endure mif einem konkretiserenden Gruncisal und sn at-
wommunaren Bauiertplanung sorier, (fre 'rasser, velr eneedeltehereen
Nutzunceen frevehallen werde Bauflachendarstellungen sind damit i. d. R.

Kommentar Stadt Hilden:
Dieser Zusatz wird begrüßt, da die Stadt Hilden durch ihre Lage und Struktur vom Radverkehr
profitiert und diesen weiter fördern möchte. Daher ist die Sicherung des überregionalen Rad-
wegenetzes für die Stadt Hilden von Bedeutung.

Zu Ziel 9.2-7 (NEU) Standorte zur Aufbereitung und Wiederverwendung von mineralischen Re-
cyclingbaustoffen
(S.161/162)
Zrel 9.1-1
Stai )(10fre z z ,; r i 1-2,1

90,-Vc*')'!t1_ .
8.3-2 können

4braliberrarrillunusaniagen. dre der stuttiruren Verwertung von
mmerahschen Abfällen drenen und dama eüter Redlines ung des
;minaret) Rohsroffbedarfs und eater Steiger ung der Aufberenung und
Verwendung von mmerahschen Recychngbaustoffen drenen, au!
.:itundlage ernes krersweiten Konzeptes auch IS011eft nn Frerrauns
Bererch t gewerbirche und mdusurel le Nutzungen (GIB, ma
entsprechender Zweckbmdung lestgeregt werden. wear'

die infrasaulaurefien Voraussetzungen für emen solc1w21
Dwells voaregen und

irchergesteitt 1st, dass nach der Aufgrabe der Nutzung der Arnage
Nachforgenurzung der vorhenge Freuaumzustand

.vredeittergesteilt wad. Doe GIB-Fest legung rst dann entsprechew•
7eiriirkzurehmen

Kommentar Stadt Hilden:
Aus Sicht der Stadt Hilden wird das Ziel abgelehnt.
Das Gemeindegebiet ist in seiner Freiraumfunktion bereits stark eingeschränkt, weist allerdings
eine gute Verkehrsanbindung auf. Das darf in einer freiraumarmen Gemeinde nicht dazu führen,
dass eine wie im Ziel beschriebene isolierte Anlage den wenigen Freiraum, der auch als solcher
noch erlebt werden kann (räumliche Wirkung), zerstört. In dem Ziel muss inhaltlich auch auf
eine Vermeidung von Beeinträchtigungen für die Erholungsfunktion der Bevölkerung eingegan-
gen werden.


